
  

Sitzung des Rates der Wallfahrtsstadt Werl  
Nr. 9/2016 vom 14.12.2016 

 

 
 
I. Öffentliche Sitzung 
 

Tagesordnung: 
 
TOP Vorlage Tagesordnungspunkt 
 Nr.     Nr.  
 1  Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einla-

dung sowie der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das Mitwir-
kungsverbot gem. § 31 GO   

 
 2   Einwohnerfragestunde  
 
 3 518a Überörtliche Prüfung der GPA 
   „Staatszuweisungen OGS“ 
 
 4 528 Prüfungsbericht der GPA für den Bereich Informationstechnolo-

gie 
  
 5 515a Prüfung des Jahresabschlusses 2015 und Entlastung des Bür-

germeisters  
 
 6 576 Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017 der Stadtwerke Werl 

GmbH 
 
 7 577 Vorabgewinnabführung auf den Jahresgewinn 2016 der Stadt-

werke Werl GmbH 
 
 8 581 Feststellung des Jahresabschlusses der BBG zum 31.12.2015 

und Entscheidung über die Gewinnverwendung 
 
 9 582 Entlastung des Aufsichtsrates der BBG für das Geschäftsjahr 

2015 
 
 10 583 Wahl des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2016 der 

BBG 
 
 11 584 Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2017 der BBG 
 
 12 554 Feststellung des Jahresabschlusses 2015 der Gesellschaft für 

Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH 
 
 13 585 Bestellung eines Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2016 

der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 
mbH 

 
14  588 Anmeldeverfahren für die Schulanfänger  
   hier: Festlegung der Zügigkeit für die Walburgisschule für das 

Schuljahr 2017/18 
   
 



  

 15  Antrag der CDU Fraktion 
  586 Evtl. Verzicht auf die Ausschüttung der BBG im Haushaltsjahr 

2017 
 
16   Mitteilungen 
  572 Einführung einer 1-fachen zusätzlichen Aufwandsentschädigung 

für Ausschussvorsitzende 
 
 17  Anfragen 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  518 a 
 

TOP                   

 

 
      

 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 

      
      
14.12.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 

 ja     nein 

Zustimmung 

 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 

 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       

(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 

Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 

                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 

Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

Datum: 09.12.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 40  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 40-Kn     

 

Titel: Überörtliche Prüfung der Gmeindeprüfungsanstalt -
Staatszuweisungen- (OGS) 
 

Sachdarstellung: 
 

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Rahmen einer überörtlichen Prüfung die 
Staatszuweisungen –Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher 
Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich in den Schuljahren 2011/12 

und 2012/13- geprüft. Der Bericht ist allen Ratsmitgliedern mit der Einladung zur 
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 08.12.2016 zugegangen. 

 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Prüfbericht der GPA in seiner Sitzung am 
08.12.2016 beraten und unterrichtet den Rat über das Ergebnis seiner Beratung. 

Auf die als Anlage beigefügte Stellungnahme des Rechnungsprüfungssauschusses 
wird verwiesen.  

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, den Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die 

überörtliche Prüfung für den Bereich der Staatszuweisungen (OGS) sowie das vom 
Rechnungsprüfungsausschuss festgestellte Ergebnis gem. § 105 Abs. 5 GO zur 

Kenntnis zu nehmen. 
 
 



 

Rechnungsprüfungsausschuss     59457 Werl, 08.12.2016 
   der Stadt Werl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
An die 
Damen und Herren 
des Rates der Wallfahrtsstadt Werl 
 
 
 
 
 
Überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt –Staatszuweisungen (OGS) 
 
Gem. § 105 Abs. 5 GO wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung 
am 08.12.2016 der Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die o.a. Prü-
fung zur Beratung vorgelegt. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über den Bericht der Gemeindeprüfungsan-
stalt und die Stellungnahme des Bürgermeisters beraten.  
Soweit sich aus der Stellungnahme der Verwaltung Handlungsbedarfe ergeben, wer-
den die erforderlichen Maßnahmen durch die Verwaltung weiter verfolgt bzw. vorbe-
reitet.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die überörtliche Prüfung der 
Staatszuweisungen (OGS) sowie das vom Rechnungsprüfungsausschuss festgestell-
te Ergebnis werden gem. § 105 Abs. 5 GO zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
(May) 
Vorsitzender  
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  528 a 
 

TOP             I/4 

 

 

      

 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 

      

      

14.12.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 

 ja     nein 

Zustimmung 

 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 

 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       

(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 

Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 

                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 

Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

Datum: 07.12.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 10.1  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 10 07 00/Be     

 

Titel:  
 
Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW für den Bereich 

Informationstechnologie 
 

Sachdarstellung: 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt hat den Bereich der Informationstechnologie überört-

liche geprüft. Der Bericht ist allen Ratsmitgliedern mit der Einladung zur Sitzung 
des Rechnungsprüfungsausschusses am 08.12.2016 zugegangen. 

 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Prüfbericht der GPA in seiner Sitzung am 
08.12.2016 beraten und unterrichtet den Rat über das Ergebnis seiner Beratung. 

 
Auf die als Anlage beigefügte Stellungnahme des Rechnungsprüfungssauschusses 

wird verwiesen.  
 
Beschlussvorschlag: 

 
Es wird beschlossen, den Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die 

überörtliche Prüfung für den Bereich der Informationstechnologie sowie das vom 
Rechnungsprüfungsausschuss festgestellte Ergebnis gem. § 105 Abs. 5 GO zur 

Kenntnis zu nehmen. 



 

Rechnungsprüfungsausschuss     59457 Werl, 08.12.2016 
   der Stadt Werl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
An die 
Damen und Herren 
des Rates der Wallfahrtsstadt Werl 
 
 
 
 
 
Überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt –Informationstechnologie- 
 
Gem. § 105 Abs. 5 GO wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung 
am 08.12.2016 der Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die o.a. Prü-
fung zur Beratung vorgelegt. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über den Bericht der Gemeindeprüfungsan-
stalt und die Stellungnahme des Bürgermeisters beraten.  
Soweit sich aus der Stellungnahme der Verwaltung Handlungsbedarfe ergeben, wer-
den die erforderlichen Maßnahmen durch die Verwaltung weiter verfolgt bzw. vorbe-
reitet.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die überörtliche Prüfung der In-
formationstechnologie bei der Wallfahrtsstadt Werl sowie das vom Rechnungsprü-
fungsausschuss festgestellte Ergebnis werden gem. § 105 Abs. 5 GO zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
(May) 
Vorsitzender  
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Rechnungsprüfungsamt 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  515 a 
 

TOP                   

 

 

      

 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 

      

      

14.12.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 

 ja     nein 

Zustimmung 

 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 

 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       

(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 

Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 

                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 

Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 09.12.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 14  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 14-Fr.      

 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 und Entlastung des Bürgermeisters 
 
 
Gemäß § 101 GO NW hat der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss der Ge-
meinde nach bestimmten Vorgaben zu prüfen und über Art und Umfang der Prüfung sowie 
über das Ergebnis der Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen. Der Bestätigungsvermerk 
ist in den Prüfungsbericht aufzunehmen. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich gemäß § 101 Abs. 8 GO NW zur Durchfüh-
rung der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung. Die Rechnungsprüfung hat mit Zustim-
mung des Rechnungsprüfungsausschusses die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit 
GmbH, Gütersloh, mit der Durchführung der Prüfung beauftragt.  
 
Gem. § 96 Abs. 1 GO NW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften 
Jahresabschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses 
oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Darüber hinaus entscheiden die Ratsmitglie-
der über die Entlastung des Bürgermeisters. 
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde am 14.09.2016 aufgestellt und dem Rat in 
seiner Sitzung am 15.09.2016 zugeleitet. 
 
Die WRG Audit GmbH hat den Jahresabschluss 2015 geprüft. Der Bericht, der allen Mitglie-
dern des Rates mit der Einladung zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 
08.12.2016 übersandt wurde, schließt mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
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ab. Die örtliche Rechnungsprüfung schließt sich dem uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk an. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.12.2016 den Bericht der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH über die Prüfung des Jahresabschlusses 
2015 eingehend beraten und beschlossen, sich dem Bericht der WRG Audit GmbH mit dem 
abschließenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (Anlage 1) anzuschließen. Das 
Ergebnis der Beratung des Rechnungsprüfungsausschusses ist in dem in Anlage 2 beigefüg-
ten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zusammengefasst. 
 
Beschlussvorschlag: 
 

 
1. Der Jahresabschluss 2015, der mit einer Bilanzsumme von 229.720.691,78 € und in 

der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 839.608,07 € ab-
schließt, wird festgestellt. 

 
2. Der Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 839.608,07 € wird der Ausgleichsrücklage 

zugeführt. 
 

3. Dem Bürgermeister wird für die Haushaltsausführung des Jahres 2015 Entlastung er-
teilt. 

 

 
 
 







Anlage 2 zur Beschlussvorlage Nr. 515 a 

 

 

 

 

Schlussbericht 

des Rechnungsprüfungsausschusses der Wallfahrtsstadt Werl 

über  die Prüfung 

des Jahresabschlusses 2015 
 

-Bestätigungsvermerk- 
 

 

Die örtliche Rechnungsprüfung hat sich mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses 

gem. § 103 Abs. 5 GO NW zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015 der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH, Gütersloh, bedient. 

 

Die WRG Audit GmbH hat den Jahresabschluss 2015 einschließlich Anhang und Lagebericht 

geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.12.2016 den Prüfbericht der 

WRG Audit GmbH beraten und nach eingehender Prüfung beschlossen, sich dem Bericht 

über die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 mit dem abschließenden uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk anzuschließen. 

 

Werl, den 08.12.2016 

 

 

 

______________________________  ___________________________________  

                       (May)                               (Fromme) 

              Vorsitzender des           Leiter der örtl. Rechnungsprüfung 

Rechnungsprüfungsausschusses   
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  576 
 

TOP             6 

 

 

      

 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 

      

      

14.12.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 

 ja     nein 

Zustimmung 

 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 

 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       

(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 

Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 

                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 

Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 08.12.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. Finanzen  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 20 - St      

 

Titel: Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017 der Stadtwerke Werl GmbH 
 

Sachdarstellung: 
 

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Werl GmbH hat in seiner Sitzung am 05.12.2016 
folgenden Beschluss gefasst: 
 

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Werl GmbH empfiehlt der Gesellschafterversamm-
lung der Stadtwerke Werl GmbH einstimmig, den als Anlage beigefügten Wirt-

schaftsplan 2017 wie folgt festzustellen: 
 
A. Erfolgsplan mit einem abgeführten Gewinn von 2.069 T€ 

 
B. Planbilanz zum 31.12. mit einer Summe von  27.700 T€ 

 
C. Investitions- und Finanzplan: 

Summe der Investitionen und Kapitalrückzahlungen 5.194 T€ 

Summe der voraussichtlichen Finanzmittel 5.194 T€ 
 

D. Stellenübersicht 
 

E. Kontokorrentkredit bis zu einem Betrag von 500 T€ 

 
F. Investitions- Finanz- und Erfolgsvorausschau 2017 – 2021 
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Auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Werl GmbH ist der 

Beschluss durch die Gesellschafterversammlung zustimmungspflichtig. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 

Es wird beschlossen, die von der Wallfahrtsstadt Werl in die Gesellschafterver-
sammlung der Stadtwerke Werl GmbH entsandten Vertreter, Frau Beate Kohlmann 

und Herrn Olaf Stümpel, zu ermächtigen, per Beschluss den Wirtschaftsplan 2017 
für die Stadtwerke Werl GmbH wie folgt festzustellen: 
 

A. Erfolgsplan mit einem abgeführten Gewinn von 2.069 T€ 
 

B. Planbilanz zum 31.12. mit einer Summe von  27.700 T€ 
 

C. Investitions- und Finanzplan: 

Summe der Investitionen und Kapitalrückzahlungen 5.194 T€ 
Summe der voraussichtlichen Finanzmittel 5.194 T€ 

 
D. Stellenübersicht 

 
E. Kontokorrentkredit bis zu einem Betrag von 500 T€ 

 

F. Investitions- Finanz- und Erfolgsvorausschau 2017 – 2021 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  577 
 

TOP             7 

 

 

      

 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 

      

      

14.12.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 

 ja     nein 

Zustimmung 

 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 

 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       

(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 

Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 

                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 

Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 08.12.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. Finanzen  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 20 - St      

 

Titel: Vorabgewinnabführung auf den Jahresgewinn 2016 der Stadtwerke 
Werl GmbH 

 
Sachdarstellung: 

 
Wie auch im Vorjahr für das Wirtschaftsjahr 2015 praktiziert, soll noch in 2016 eine 
Vorababführung auf den Jahresgewinn 2015 der Stadtwerke Werl GmbH erfolgen. 

Die Empfehlung hierzu hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Werl GmbH in seiner 
Sitzung am 05.12.2016 mit einer Gegenstimme beschlossen. 

 
Es wird eine Vorabgewinnausschüttung von insgesamt 1.500.000,00 € vorgeschla-
gen, wovon die Städtische Bäder- und Beteiligungs-GmbH (BBG) 1.123.500,00 € 
und die Beteiligungsgesellschaft Werl mbH (BGW) 376.500,00 € erhalten sollen. 
 

Nach § 10 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Werl GmbH gibt der 
Aufsichtsrat in allen der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterlie-
genden Angelegenheiten eine Beschlussempfehlung ab. 

 
Einen entsprechenden Beschluss hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Werl GmbH in 

seiner Sitzung am 05.12.2016 mit einer Gegenstimme gefasst. 
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Beschlussvorschlag: 
 

Es wird beschlossen, die von der Wallfahrtsstadt Werl in die Gesellschafterver-
sammlung der Stadtwerke Werl GmbH entsandten Vertreter Frau Beate Kohlmann 
und Herrn Olaf Stümpel zu ermächtigen, einen Beschluss über die Vorabgewinnaus-

schüttung auf den Jahresgewinn 2016 zugunsten der Gesellschafter zu fassen. 
 



 

 1 

W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  581 
 

TOP             8 

 

 

      

 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 

      

      

14.12.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 

 ja     nein 

Zustimmung 

 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 

 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       

(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 

Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 

                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 

Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 08.12.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. Finanzen  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 20 - St      

 

Titel: Feststellung des Jahresabschlusses der BBG zum 31.12.2015 und 
Entscheidung über die Gewinnverwendung 

 
Sachdarstellung: 

 
Der Gesellschafterversammlung obliegen gemäß § 6 Abs. 2k) des Gesellschaftsver-
trages der Städtischen Bäder- und Beteiligungs-GmbH (BBG) die Feststellung des 

Jahresabschlusses und die Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses. 
Der vom Rat bestellte Vertreter ist in der Gesellschafterversammlung an die Be-

schlüsse des Rates gebunden. 
 
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 07.12.2016 den Jahresabschluss zum 

31.12.2015 beraten und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015 Entlas-
tung erteilt. 

 
Hierzu werden überreicht: 

 Bilanz zum 31.12.2015 

 Gewinn- und Verlust-rechnung vom 01.01. bis 31.12.2015 
 Anhang für das Geschäftsjahr 2015 

 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 
 Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers für 2015 

 

Der Prüfbericht kann bei der BBG oder bei den Aufsichtsratsmitgliedern eingesehen 
werden.  
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Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 

befasst und bittet den Rat, den Jahresabschluss in der vorliegenden Form festzu-
stellen. 

 
Beschlussvorschlag: 
 

Es wird beschlossen, den Jahresabschluss 2015 in der vorliegenden Form festzu-
stellen und folgenden Gewinnverwendungsvorschlag zu fassen: Die BBG schüttet 

netto 300.000 € aus dem Wirtschaftsjahr 2015 an die Stadt Werl aus. 
 
Der Rat beauftragt Herrn Petermann, in der Gesellschafterversammlung der BBG 

einen entsprechenden Beschluss zu fassen. 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  582 
 

TOP             9 

 

 

      

 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 

      

      

14.12.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 

 ja     nein 

Zustimmung 

 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 

 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       

(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 

Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 

                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 

Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 08.12.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. Finanzen  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 20 - St      

 

Titel: Entlastung des Aufsichtsrates der BBG für das Geschäftsjahr 2015 
 

Sachdarstellung: 
 

Gemäß § 6 Abs. 2 f) des Gesellschaftsvertrages der Städtischen Bäder- und Beteili-
gungs-GmbH (BBG) ist es die Aufgabe der Gesellschafterversammlung, dem Auf-
sichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. 

 
Beschlussvorschlag: 

 
Es wird beschlossen, dem Aufsichtsrat der Städtischen Bäder- und Beteiligungs-
GmbH für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. 

 
Der Rat beauftragt Herrn Petermann, in der Gesellschafterversammlung der BBG 

einen entsprechenden Beschluss zu fassen. 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  583 
 

TOP             10 

 

 

      

 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 

      

      

14.12.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 

 ja     nein 

Zustimmung 

 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 

 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       

(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 

Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 

                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 

Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 08.12.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. Finanzen  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 20 - St      

 

Titel: Wahl des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2016 der BBG  
 

Sachdarstellung: 
 

Auf Wunsch des Aufsichtsrates der Städtischen Bäder- und Beteiligungs-GmbH 
(BBG) soll der Abschlussprüfer im Abstand von vier Jahren gewechselt werden. Der 
Aufsichtsrat bittet den Rat, gemäß § 6 Abs. 2m) des Gesellschaftsvertrages der 

BBG für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der städtischen BBG die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner, Krefeld, zu bestellen. 

 
Beschlussvorschlag: 
 

Es wird beschlossen, für das Geschäftsjahr 2016 der Städtischen Bäder- und Betei-
ligungs-GmbH die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner, Krefeld, 

zu bestellen. 
 
Der Rat beauftragt Herrn Petermann, in der Gesellschafterversammlung der BBG 

einen entsprechenden Beschluss zu fassen. 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  584 
 

TOP             11 

 

 

      

 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 

      

      

14.12.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 

 ja     nein 

Zustimmung 

 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 

 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       

(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 

Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 

                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 

Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 08.12.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. Finanzen  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 20 - St      

 

Titel: Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2017 der BBG  
 

Sachdarstellung: 
 

Anliegend wird der Wirtschaftsplanentwurf 2017 der Städtischen Bäder- und Betei-
ligungs-GmbH (BBG) überreicht. Der Aufsichtsrat hat den Wirtschaftsplanentwurf 
2017 in seiner Sitzung am 07.12.2016 beraten und beschlossen. Er bittet den Rat, 

den Wirtschaftsplan 2017 in der vorliegenden Form festzustellen. 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, den Wirtschaftsplan 2017 der Städtischen Bäder- und Beteili-

gungs-GmbH in der vorliegenden Form festzustellen. 
 

Der Rat beauftragt Herrn Petermann, in der Gesellschafterversammlung der BBG 
einen entsprechenden Beschluss zu fassen. 
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